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Gemeinde Zumikon 

Gemeindeversammlung 

Dorfplatz 1 

8126 Zumikon 

Telefon 044 918 78 40 

gemeinde@zumikon.ch 

Protokoll der Gemeindeversammlung  
Datum Samstag, 28. November 2020, 10.00 Uhr 

Ort Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon 

Vorsitz Gemeindepräsident Jürg Eberhard 

Protokoll Gemeindeschreiber Thomas Kauflin 

Traktanden 
  

  

1. Budget 2021. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung. 
  

2. Liegenschaft Schwäntenmos 7 (Werkhof). Ermächtigung zur Abgabe des 
Grundstücks im Baurecht. Zustimmung. 

  

3. Liegenschaft Mettelacher 5 (Feuerwehrgebäude). Ermächtigung zum Ver-
kauf des Grundstücks. Zustimmung. 

  

4. Inlandhilfe und Not-/Soforthilfe. Festlegen der Beiträge für drei Jahre.  
Genehmigung. 

  

5. Vorsorgewerk Zumikon. Senkung Umwandlungssatz. Erhöhung der Spar-
beiträge als flankierende Massnahme. Zustimmung. 

  

6. Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen. Totalrevision. 
Genehmigung. 

  
 

 

 

Beschlussfähigkeit 

Der Vorsitzende stellt fest, dass folgende Vorbereitungen ordnungsgemäss und gemäss den gesetzlichen 

Bestimmungen erledigt wurden: 

• Einladung zur Versammlung durch die amtliche Publikation und unter Beachtung der gesetzlichen Frist. 

• Bekanntgabe des Traktandums nach den Vorschriften. 

• Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung. 

• Auflage des Stimmregisters. 

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig. 

 

Wahl der Stimmenzähler 

Als Stimmenzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt: 

• Frau Marianne Damann, Thesenacher 16, 8126 Zumikon 

• Frau Antonia Goetschi, Alte Forchstrasse 27, 8126 Zumikon 

• Isabela Treacy-Stein, Farlifangstrasse 19, 8126 Zumikon 

 

Stimmberechtigung 

Die nicht stimmberechtigten Personen haben auf separaten Stuhlreihen Platz genommen. 

 

Traktanden 

Herr Christoph Barth beantragt der Gemeindeversammlung, das ursprünglich als Traktandum 5 vorgese-

hene Geschäft "Vorsorgewerk Zumikon. Senkung Umwandlungssatz. Erhöhung der Sparbeiträge als flankie-

rende Massnahme. Zustimmung." als erstes zu behandeln, damit er mit seiner kleinen Tochter die Gemein-

deversammlung anschliessend wieder verlassen kann. Diesem Änderungsantrag wird mit 59 Ja-Stimmen zu 

15 Nein-Stimmen zugestimmt. 
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Besonderes 

Die Gemeindeversammlung findet aufgrund der nach wie vor grassierenden Corona-Pandemie unter Anord-

nung von diversen Schutzmassnahmen sowie unter Vorliegen eines entsprechenden Schutzkonzepts statt. 

 

Zahl der Stimmberechtigten 

Die im Verlauf der Versammlung am 28. November 2020 vorgenommene Zählung ergibt, dass 90 Stimmbe-

rechtigte anwesend sind. 

 

Rechtsmittel 

• Rekurs in Stimmrechtssachen: 

Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte 

und ihre Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 147 ff. GPR, sowie § 19 

Abs. 1 lit. c. i.V. mit § 21a VRG) erhoben werden. Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvor-

schriften an der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Versammlung von einer stimm-

berechtigten Person gerügt worden ist.  

• Rekurs: 

Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzungen des übergeordneten Rechts innert  

30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 i.V. mit § 19b Abs. 2 lit. c VRG, sowie  

§ 20 Abs. 2 VRG). 

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten und ist schriftlich an den Bezirksrat 

Meilen, Postfach, 8706 Meilen, zu richten. Der angefochtene Entscheid sowie allfällige Beweismittel sind so-

weit möglich beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterlie-

gende Partei zu tragen. 
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 28. November 2020 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 1  

9.1.5 

 Budget 2021. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung. 

   

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. Das Budget 2021 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 1'000'000.00 wird genehmigt. 

 

2. Das Budget 2021 für die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von 

CHF 11'825'000.00 im Verwaltungsvermögen sowie CHF 0.00 im Finanzvermö-

gen wird genehmigt.  

 

3. Der Steuerfuss für 2021 wird auf 85 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. 

Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 100 %) 

von CHF 54,60 Mio. 

 

4. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine:  

1. Juni 2021, 1. September 2021 und 1. Dezember 2021, je mit einer Zahlungs-

frist von 30 Tagen. 

   

 

Kurzfassung 

  

Das Budget 2021 steht im Zeichen der Corona-Folgen. Im kantonalen Orien-

tierungsschreiben zum Budget 2021 wird mit einem Einbruch der Steuerer-

träge von -6,5 % gerechnet. Da in Zumikon nur knapp 2 % der Steuererträge 

direkt von juristischen Personen stammen, ist zum aktuellen Zeitpunkt ledig-

lich mit einem Rückgang von -1,2 % resp. -CHF 0,67 Mio. vs. Budget 2020 zu 

rechnen. Auf der Aufwandseite erhöhen sich im Vergleich zum Budget 2020 

die Abschreibungen für den nicht aktivierbaren Rückbau der ARA Zumikon 

(+CHF 1,00 Mio.) sowie der Transferaufwand (+CHF 1,78 Mio.). Letztere Er-

höhung ist hauptsächlich auf vier Faktoren zurückzuführen. Dies sind Mehr-

ausgaben für Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe 

(+CHF 0,59 Mio.), Sekundarschule Zollikon (+CHF 0,38 Mio.), Finanzaus-

gleich (+CHF 0,32 Mio.) sowie Zahlungen an den Zweckverband ARA KEZ 

(+CHF 0,17 Mio.) anstelle der bisherigen gemeindeeigenen Aufwendungen. 

Bei einem Aufwand von CHF 73,16 Mio. und einem Ertrag von CHF 72,16 

Mio. resultiert für 2021 ein Saldo von CHF -1'000'000.00 (Budget 2020: 



 

  Protokoll Gemeindeversammlung vom 28. November 2020 351 

CHF 0.00). Es ist dabei zu berücksichtigen, dass erneut ein ausgegliche-

nes Ergebnis erzielt worden wäre, müsste Zumikon nicht aufgrund des gu-

ten Rechnungsabschluss 2019 mit einem Saldo von CHF 5,63 Mio., im 

Jahr 2021 einen Mehrbetrag von CHF 1,27 Mio. an den Finanzausgleich 

leisten. 

 

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2021 auf 

insgesamt CHF 11,82 Mio. und liegen damit geringfügig, rund CHF 0,14 

Mio. höher als für 2020 budgetiert. Die grössten Investitionen betreffen die 

zweite Tranche des Gesamtneubau Schwäntenmos, welcher in drei 

Budgetpositionen aufgeteilt ist: Feuerwehrgebäude (CHF 2,82 Mio.), Werk-

hof (CHF 2,27 Mio.) und Altstoffsammelstelle (CHF 0,4 Mio.). Nächstgrös-

sere Positionen sind der Rückbau ARA Zumikon, (CHF 1,93 Mio.), Stras-

sensanierungen (CHF 1,25 Mio.) und Erneuerung Wasserleitungen (CHF 

1,07 Mio.). 

 

Auf der Einnahmenseite wird ein Festhalten am bisherigen Steuerfuss von  

85 % beantragt. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

 

   

Erläuterungen 

Überblick 

 Der Gemeinderat präsentiert, bei unverändertem Steuerfuss ein Aufwandüber-

schuss von CHF 1'000'000.00 im Budget 2021. Grundsätzlich erhöhen sich die Auf-

wendungen um CHF 1,0 Mio. mehr als die Erträge, im Vergleich zum Budget 2020, 

nämlich um CHF 2,39 Mio. vs. CHF 1,39 Mio. Auf der Ertragsseite tragen haupt-

sächlich Mehreinnahmen bei den Entgelten d.h. Gebühren (+CHF 1,4 Mio.) und bei 

den Transfererträgen vom Kanton (+CHF 0,3 Mio.) dazu bei. Auf der Aufwandseite 

erhöht sich der Transferaufwand (+CHF 1,78 Mio.) und die Abschreibungen im Ver-

waltungsvermögen (+CHF 0,79 Mio.). 

 

Durch die erwähnten Änderungen gegenüber dem Vorjahres-Budget ergibt sich fol-

gendes Bild: 

 

   Budget 2020   Budget 2021   Budget 2020   Budget 2019   Budget 2018   Budget 2017 

Aufwand  CHF 70'776'500.00  CHF 73'163'500.00  CHF 70'776'500.00  CHF 67'459'000.00  CHF 71'004'900.00  CHF 72'655'500.00 

Ertrag  CHF 70'776'500.00  CHF 72'163'500.00  CHF 70'776'500.00  CHF 67'692'000.00  CHF 69'413'500.00  CHF 70'657'500.00 

Aufwandüberschuss  CHF 0.00  CHF -1'000'000.00  CHF 0.00  CHF 233'000.00  CHF 1'591'400.00  CHF 1'998'000.00 
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Erfolgsrechnung 

nach Funktionen 

 

 

 

Grössere Abweichungen 

 

Die Differenzen zwischen dem Budget für 2021 und dem Budget für 2020 ergeben 

sich primär aus den folgenden Veränderungen: 

 

 Öffentliche Ordnung und Sicherheit: Zusätzliche Abschreibungen Neubau 

Feuerwehrgebäude Schwäntenmos. 

 Bildung: Einsparungen aufgrund rückläufiger Wochenlektionen auf Stufe Kin-

dergarten und Primarschule. Dafür steigende Kosten pro Schüler an der Sekun-

darschule Zollikon (+CHF 0,38 Mio.). 

 Gesundheit: Anpassung der Budgetierung aufgrund der Zahlen 2019 und 2020. 

Höhere Kosten für Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie 

ambulante Krankenpflege.  

 Soziale Sicherheit: Trotz steigender Kosten für Sozialhilfe und Ergänzungsleis-

tungen AHV ergibt sich aufgrund höherer Staatsbeiträge für Ergänzungsleistun-

gen AHV und IV ein leichter Kostenrückgang. 

 Umweltschutz und Raumordnung: Mehreinnahmen bei Wasser-, Abwasser 

und Kehrichtgebühren (+CHF 1,29 Mio.). Zusätzliche Abschreibungen; Ab-

bruchskosten Rückbau ARA (+CHF 1,0 Mio.). 

 Finanzen und Steuern: Mindereinnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteu-

ern (Covid-19-Impact) sowie Mehrkosten beim Finanz- und Lastenausgleich 

(+CHF 0,32 Mio.). 
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Erfolgsrechnung 

nach Sachgruppen 

 

 

 

Grössere Abweichungen 

 

 Personalaufwand: Anpassung der Budgetierung an die effektiven Personalkos-

ten 2019 von CHF 10,99 Mio. Erhöhung der Pensionskassenbeiträge um 1,2 % 

(+CHF 0,07 Mio.) gem. separatem GV-Antrag am 28. November 2020. 

 Sach- und übriger Betriebsaufwand: Der Sachaufwand konnte durch viele 

kleine Einsparungen um insgesamt CHF 0,29 Mio. gesenkt werden. 

 Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Zusätzliche, ausserordentliche Ab-

schreibungen da die Abbruchskosten für den Rückbau ARA Zumikon (+CHF 1,0 

Mio.) direkt abgeschrieben werden. 

 Finanzaufwand: Weniger Zinsaufwand für Steuervorauszahlungen. Vergü-

tungszins neu 0,25 % anstelle von 0,5 %. Neuer Leasingzins für Energie-

Contracting Wärmeverbund (+CHF 0,14 Mio.). 

 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen: Mehrkosten bei den Abschrei-

bungen Kläranlage führen beim Abwasser zu einer Entnahme anstatt einer Ein-

lage in den Fonds.  

 Transferaufwand:  Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe 

(+CHF 0.59 Mio.), Sekundarschule Zollikon (+CHF 0,38 Mio.), Finanzausgleich 

(+CHF 0,32 Mio.), Zahlungen an den Zweckverband ARA KEZ (+CHF 0,17 Mio.) 

anstelle der bisherigen gemeindeeigenen Aufwendungen. 

 Fiskalertrag: Mindereinnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern (Covid-

19-Impact). 

 Entgelte: Anpassung der Budgetierung an die effektiven Gebühreneinnahmen 

2019 sowie Verbuchung Einnahmen aus Verkauf Fernwärme. 

 Verschiedene Erträge: Erträge Schwimmbad-Gastronomie neu auf Entgelte 

budgetiert. 
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 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen: Mehrkosten bei den Ab-

schreibungen Kläranlage führen beim Abwasser zu einer Entnahme aus dem 

Fonds.  

 Transferertrag: Mehreinnahmen im Bereich soziale Sicherheit (Beteiligung 

Kanton).   

   

Investitionsrechnung  

 

 

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen, wie oben dargestellt, 

CHF 11,82 Mio. Davon entfallen CHF 8,62 Mio. auf den Steuerhaushalt und 

CHF 3,2 Mio. auf den Gebührenhaushalt. Die mit Abstand grösste Position bildet die 

zweite Tranche Neubau Feuerwehrgebäude und Werkhof inkl. neuer Altstoffsam-

melstelle mit insgesamt CHF 5,5 Mio. (Urnenabstimmung vom 17. November 2019). 

Beim Gebührenhaushalt beläuft sich die letzte Etappe des ARA-Zusammenschluss 

mit dem Rückbau der ARA Zumikon auf netto CHF 1,94 Mio. 

 

Das Budget 2021 sieht bei Nettoinvestitionen von CHF 11,82 Mio. und einer Selbst-

finanzierung aus der laufenden Rechnung von CHF 5,63 Mio. einen Finanzierungs-
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fehlbetrag von CHF 6,19 Mio. vor. Davon entfallen CHF 0,62 Mio. auf den gebühren-

finanzierten Bereich. Im Steuerhaushalt beträgt der Fehlbetrag CHF 5,57 Mio. insbe-

sondere aufgrund der zweiten Investitionsetappe ins neue Feuerwehrgebäude und 

den Werkhof. Wird wie beantragt der Verkauf des derzeitigen Feuerwehrstandorts 

im Mettelacher realisiert, so wird dieser Finanzierungsfehlbetrag aufgrund des Neu-

baus zumindest mehrheitlich wieder ausgeglichen. 

   

Empfehlung 

 

 Trotz Ungewissheit über die Veränderung der Steuererträge und Erhöhung von 

nicht-beeinflussbaren Positionen auf der Aufwandseite, ist es dem Gemeinderat 

möglich, ein unter den Begebenheiten vertretbares Budget 2021 präsentieren zu 

können. Aufgrund der grossen vorgesehenen Investitionen in den folgenden Jahren 

bleibt die finanzielle Herausforderung aber unverändert gross. Der Gemeinderat 

empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. 

   

Referent  Vorsteher Finanzen André Hartmann 

   

  Zumikon, 29. September 2020 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Jürg Eberhard  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

   

In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 29. September 2020 (GR 2020-164), 

• Protokollauszug Gemeinderat vom 15. September 2020 (GR 2020-152), 

• Vollständiges Budget 2021, mit allen Detail-Konten. 
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Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann) 

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des Budgets 2021. 

Das Budget 2021 steht im Zeichen der Corona-Folgen. Bei einem Aufwand von CHF 73,16 Mio. und einem 

Ertrag von CHF 72,16 Mio. sieht das Budget einen Aufwandüberschuss von CHF 1,0 Mio. vor, während für 

das Jahr 2020 noch ein ausgeglichenes Budget präsentiert wurde. Gegenüber dem Budget 2020 sind damit 

sowohl der Aufwand um rund CHF 2,5 Mio. als auch der Ertrag um rund CHF 1,5 Mio. angestiegen. Bei den 

grössten Abweichungen zum Budget 2020 ist auf die Abschreibungen hinzuweisen, hauptsächlich für den 

Rückbau der ARA (+ CHF 0,8 Mio.), auf den Transferaufwand wie Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen 

und Sozialhilfe (+ CHF 1,8 Mio.) oder auf die Kosten für die Sekundarschule Zollikon/Zumikon. Auf der Er-

tragsseite ist als Corona-Effekt der Rückgang bei den Steuern (- CHF 0,7 Mio.) zu beachten, aber auch die 

Erhöhung der Gebühren bei Wasser/Abwasser oder die zusätzlichen Baugebühren, ausgelöst durch einen 

Bauboom aufgrund der neuen BZO (+ 1,4 Mio.). 

Die geplanten Investitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 11,82 Mio.; knapp die Hälfte 

dieser Summe entfällt auf die zweite Tranche des Gesamtneubaus Schwäntenmos (Feuerwehr, Werkhof, 

Altstoffsammelstelle). Weitere grosse Positionen sind der Rückbau der ARA Zumikon (CHF 1,9 Mio.), Stras-

sensanierungen (CHF 1,3 Mio.) und die Erneuerung von Wasserleitungen (CHF 1,1 Mio.). Der Selbstfinan-

zierungsgrad (SFG) wird mit 48 % noch einmal sehr tief liegen, verursacht durch die Kosten für den Neubau 

Schwäntenmos. Durch die damit verbundene Abgabe der nicht mehr benötigten Gebäude (separate Ge-

schäfte) werden wir in den nachfolgenden Jahren aber einen sehr hohen SFG ausweisen können. Ein Blick 

auf den Finanzplan 2020 bis 2024 zeigt zudem, dass die durch den Gemeinderat vor einigen Jahren festge-

setzten Rahmenwerte auch in den kommenden Jahren eingehalten werden können, dies bei gleichbleiben-

dem Steuerfuss. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 zu genehmigen. 

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born) 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2021 geprüft und grundsätzlich für in Ordnung 

befunden. Bemängelt wird der nach 2019 zum zweiten Mal sehr tiefe SFG von 48 %, welcher ausnahms-

weise jedoch vertretbar ist, da mit dem geplanten Verkauf der Liegenschaft Mettelacher 5 der Finanzierungs-

fehlbetrag zu einem grossen Teil wieder ausgeglichen werden kann. Dennoch werden weitere Anstrengun-

gen des Gemeinderats nötig sein, um den SFG nachhaltig zu verbessern. Das Budget 2021 der Schule Zolli-

kon für die Sekundarschule Zollikon-Zumikon sieht einen sprunghaften Anstieg der Kosten pro Schüler vor, 

was die RPK nicht nachvollziehen kann. Die RPK fordert die Schule auf, die für 2021 budgetierten Kosten 

der Sekundarschule Zollikon-Zumikon noch einmal zu hinterfragen. Die RPK beantragt der Gemeindever-

sammlung, das Budget 2021 und die Festsetzung des Steuerfusses zu genehmigen. 

 

Gemeindepräsident Jürg Eberhard weist darauf hin, dass der SFG in jedem Jahr etwas schwanke. Aktuell ist 

er bewusst etwas tief. Im Jahr 2019 wurde ein SFG von 179 % ausgewiesen, da habe man ein paar Millio-

nen auf die hohe Kante legen können, die jetzt gut gebraucht werden können. 

 

Diskussion 

Das Wort wir nicht gewünscht. 

 

Abstimmung 

Das Budget 2021 sowie die Festsetzung des Steuerfusses für 2021 auf 85 % wird, durch Handerheben, 

ohne Gegenstimme, genehmigt. 
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 28. November 2020 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 2  

6.2.3.2 

 Liegenschaft Schwäntenmos 7 (Werkhof). Ermächtigung zur Abgabe des 

Grundstücks im Baurecht. Zustimmung. 

   

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. Der Gemeinderat wird ermächtigt, das Grundstück Kat.-Nr. 3944, Schwänten-

mos 7, im Baurecht abzugeben. Verhandlungen sollen in erster Linie mit ortsan-

sässigen Gewerbetreibenden geführt werden. 

 

2. Für die Berechnung des Baurechtszinses ist von einem massgeblichen Land-

wert von CHF 1'500.00 pro m2 auszugehen. Die übrigen Vertragsbestandteile 

sollen sich an den bereits im Jahr 2016 erneuerten Baurechtsverträgen im Ge-

werbegebiet Schwäntenmos orientieren. 

 

3. Das Verhandlungsergebnis (Baurechtsvertrag) ist der Gemeindeversammlung 

wiederum zur Genehmigung zu unterbreiten. 

   

 

Kurzfassung 

  

Am 17. November 2019 bewilligte der Souverän den Ausführungskredit in 

Höhe von CHF 12'680'000.00 für den Bau eines neuen Feuerwehr- und Werk-

gebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle. Der Gemeinderat nahm da-

mals im "Beleuchtenden Bericht" zu diesem Geschäft unter anderem in Aus-

sicht, das Grundstück, Kat.-Nr. 3944, Schwäntenmos 7 (heutiges Werkhofge-

bäude), im Baurecht abzugeben. 

 

Das bisherige Gebäude des Werkhofs der Gemeinde wird, nach dessen Um-

zug in das neue Gebäude im Schwäntenmos, für die gemeindeeigenen Be-

triebe nicht mehr benötigt und soll im Baurecht, möglichst an einen ortsansäs-

sigen Gewerbetreibenden abgegeben werden. Zur Berechnung des Bau-

rechtszinses wird von einem Landwert von CHF 1'500.00 pro m2 ausgegan-

gen. Bei einer Mindestverzinsung von 2 % des Landwerts wird die Gemeinde 

einen jährlichen Ertrag von CHF 44'580.00 vereinnahmen. Der Gemeinderat 

hat die Alternative "Verkauf" geprüft und sich unter Abwägung aller Vor- und 

Nachteile für die Baurechtsabgabe, bevorzugt an das ortsansässige Gewerbe, 

entschieden.  
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Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

 

   

Erläuterungen 

Ausgangslage  

 Das gemeindeeigene Grundstück, Kat.-Nr. 3944 mit einer Fläche von 1'486 m2, 

Zone G3.5, Gewerbe, derzeit genutzt als Werkhof der Gemeinde Zumikon, wird mit 

dem Umzug des Werkhofs in das neue Feuerwehr- und Werkgebäude mit integrier-

ter Altstoffsammelstelle, voraussichtlich im Winter 2021/2022 frei. Der Gemeinderat 

hat in sorgfältiger Abwägung entschieden, dass der Abschluss eines Baurechtsver-

trags dem Verkauf vorzuziehen ist. Dies insbesondere deswegen, weil sämtliche üb-

rigen gemeindeeigenen Grundstücke in diesem Gebiet ebenfalls als Baurechte aus-

gestaltet sind, was ein zusammenhängendes Gebiet im Gemeindebesitz ergibt. Zu-

dem vermag der Verkauf des ebenfalls freiwerdenden Grundstücks Mettelacher 5 

(bisheriges Feuerwehrgebäude) einen wesentlich höheren Querfinanzierungsbeitrag 

zum Neubau im Schwäntenmos zu leisten. 

 

Das Baurecht ist ein gutes Instrument, mit welchem die Bindung des Gewerbes an 

den Standort Zumikon gefördert werden kann. Der neue Baurechtsvertrag soll des-

halb vorzugsweise mit einem Gewerbetreibenden aus Zumikon geschlossen wer-

den, der die bestehenden Gebäude oder Teile davon zur langfristigen Sicherung 

des Betriebs in Zumikon nutzen kann. 

   

Baurechtszins und 

Baurechtsertrag 

 Eine Verkehrswertschätzung der Zürcher Kantonalbank ergab einen Marktwert von 

CHF 2,5 Mio. für den Fall eines Verkaufs. Der Gemeinderat geht für die Baurechts-

abgabe von einem Grundstückwert von gerundet CHF 2,23 Mio. aus, der sich wie in 

der Folge dargelegt berechnet. 

 

Berechnung Landwert 

CHF 1'500.00/m2 x 1'486 m2 = CHF 2'230'000.00 (gerundet).  

Vergleichsbasis für den Landwert von CHF 1'500.00 pro m2 ist der Landwert, wel-

cher in den übrigen, im Jahr 2016 erneuerten Baurechtsverträgen im gleichen Ge-

biet als "aktueller Landwert" eingesetzt wurde. Analog zu den bereits bestehenden 

Baurechtsverträgen im gleichen Gebiet soll der Landwert periodisch überprüft und 

gegebenenfalls angepasst werden. 

 

Baurechtszins 

Mindestens 2 % (Referenzzinssatz mind. 1,75 % + 0,25 %). Referenzzins-Anpas-

sungen sollen analog zu den bereits bestehenden Baurechtsverträgen im gleichen 

Gebiet berücksichtigt und weitergegeben werden. 

 

Baurechtsertrag 

Jährlich mindestens CHF 44'600.00 (= 2 % von CHF 2'230'000.00). Bei einer Lauf-

zeit von 60 Jahren würde die Summe der Baurechtszins-Erträge gerundet mindes-

tens CHF 2'680'000.00 betragen (ohne Berücksichtigung von Zinsänderungen und 

periodischer Teuerungsanpassungen des Landpreises). 
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Mit diesen Eckwerten werden die gleichen Bedingungen gelten wie für die übrigen 

Baurechtsnehmer im Schwäntenmos, wobei beim neuen Baurechtsvertrag für das 

Grundstück Schwäntenmos 7 von Anbeginn weg der einheitliche, "aktuelle Land-

wert" von CHF 1'500.00 pro m2 gelten wird, da anders als bei bereits bestehenden 

Baurechtsverträgen die Landwerte früher gültiger Baurechtsverträge nicht in eine 

Mischrechnung einfliessen. So entstehen aus aktueller Sicht keine Ungleichheiten 

unter den gewerblichen Baurechtsvertragspartnern der Gemeinde. 

 

Im Baurechtsvertrag werden Inhalt, Umfang und Dauer des Baurechts sowie Bau-

rechtszins und Heimfall des Bauwerks geregelt. Das Baurecht ist, wenn es nicht an-

ders vereinbart wird, übertragbar und vererblich. Es kann von einer Baurechtsdauer 

von 60 Jahren ausgegangen werden. 

   

Weiteres Vorgehen  Nach der Zustimmung der Gemeindeversammlung zur Abgabe des Grundstücks 

Schwäntenmos 7 im Baurecht, wird das Ressort Liegenschaften die Baurechtsab-

gabe ausschreiben und einen Vertragsentwurf erstellen. Sobald man sich mit einem 

Interessenten handelseinig geworden ist, wird der Baurechtsvertrag der Gemeinde-

versammlung wiederum zur Genehmigung vorgelegt. 

   

Empfehlung 

 

 Mit dem Abschluss eines Baurechtsvertrags über das Grundstück Kat.-Nr. 3944, 

Schwäntenmos 7 (bisheriger Werkhof), ermöglicht der Gemeinderat einerseits ei-

nem idealerweise ortsansässigen Gewerbetreibenden einen zukunftssicheren 

Standort. Anderseits sichert sich die Gemeinde zusammen mit den anderen Bau-

rechtsgrundstücken im Schwäntenmos ein zusammenhängendes Gebiet, das einen 

jährlichen Zinsertrag abwirft, der in der Gemeinde bleibt und nicht dem Finanzaus-

gleich unterliegt. 

   

Referent  Vorsteher Sicherheit und Liegenschaften Thomas Epprecht 

   

  Zumikon, 29. September 2020 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Jürg Eberhard  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
   

In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 29. September 2020 (GR 2020-159), 

• Protokollauszug Gemeinderat vom 15. September 2020 (GR 2020-151). 
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Referat des Gemeinderats (Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht) 

Der Vorsteher Liegenschaften erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Punkte des Geschäfts. 

Weil das jetzige Werkhof-Gebäude nach dem Umzug in das neue Gebäude im Schwäntenmos nicht mehr 

benötigt wird, wurde eine neue Verwendung für den bisherigen Werkhof gesucht. Beinahe das ganze umlie-

gende Gewerbegebiet ist im Baurecht abgegeben, das Werkhof-Grundstück würde eine Lücke schliessen. 

Zudem würde ein Verkauf einen relativ kleinen Beitrag an die Querfinanzierung des Neubaus leisten. Aus 

diesen Gründen steht bei diesem Gebäude die Abgabe im Baurecht im Zentrum. Die Vertrags-Bedingungen 

sollen analog zu den kürzlich erneuerten anderen Baurechtsverträgen im Schwäntenmos, z.B. mit einem Ba-

sislandwert von CHF 1'500.00/m2 festgelegt werden, woraus ein Baurechtsertrag von ca. CHF 45'000.00 pro 

Jahr resultieren würde. Dabei ist es vor allem wichtig zu wissen, dass der in allen Details ausgehandelte 

Baurechtsvertrag zur Genehmigung noch einmal der Gemeindeversammlung vorzulegen ist; im Augenblick 

geht es lediglich um eine Ermächtigung des Gemeinderats, Verhandlungen aufzunehmen. Der Gemeinderat 

beantragt der Gemeindeversammlung die Zustimmung zum Geschäft. 

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born) 

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) weist noch einmal darauf hin, dass der jetzige 

Werkhof im Schwäntenmos 7 von der Gemeinde nicht mehr genutzt wird, sobald der neue Werkhof bezogen 

ist. Die RPK erachtet es als finanzpolitisch sinnvoll, Liegenschaft und Gebäude im Baurecht möglichst an 

einen ortsansässigen Gewerbetreibenden abzugeben. Die Berechnung des Land- und Gebäudewerts von 

CHF 1'500.00 pro Quadratmeter ist angemessen. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, der Er-

mächtigung zur Abgabe des Grundstücks Schwäntenmos 7 im Baurecht zuzustimmen. 

 

Diskussion 

Das Wort wird nicht gewünscht. 

 

Abstimmung 

Der Ermächtigung des Gemeinderats zur Abgabe des Grundstücks Schwäntenmos 7 (Werkhof) im Baurecht 

wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimme, zugestimmt.  
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 28. November 2020 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 3  

6.2.2 

 Liegenschaft Mettelacher 5 (Feuerwehrgebäude). Ermächtigung zum Verkauf 

des Grundstücks. Zustimmung. 

   

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. Der Gemeinderat wird ermächtigt, das Grundstück Kat.-Nr. 2650 (Mettelacher 5) 

zu veräussern.  

 

2. Das Grundstück mit Baute wird an den Meistbietenden verkauft. Als Verkaufs-

preis für das bebaute Grundstück wird ein Mindestangebot von CHF 8,7 Mio. 

festgesetzt. 

   

 

Kurzfassung 

  

Am 17. November 2019 bewilligte der Souverän den Ausführungskredit in 

Höhe von CHF 12'680'000.00 für den Bau eines neuen Feuerwehr- und Werk-

gebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle. Der Gemeinderat nahm da-

mals im "Beleuchtenden Bericht " zu diesem Geschäft unter anderem in Aus-

sicht, dieses Bauvorhaben mit dem Verkauf der Liegenschaft Mettelacher 5 

(heutiges Feuerwehrgebäude) quer zu finanzieren. 

 

Das bisherige Feuerwehrgebäude am Mettelacher 5 wird für die weiteren Ge-

meindeaufgaben nicht mehr benötigt und soll dem Meistbietenden zu einem 

Mindestverkaufspreis von CHF 8,70 Mio. verkauft werden. Der Gemeinderat 

hat die Alternative einer Baurechtsabgabe geprüft und sich unter Abwägung 

aller Vor- und Nachteile für den Verkauf entschieden.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

 

   

Erläuterungen 

Ausgangslage 

 Das heutige Grundstück, Kat. 2650, und einer Fläche von 2'725 m2, Zone W2/60, 

Feuerwehrgebäude Zumikon, Mettelacher 5, mit fünf Dienstwohnungen und einer 

bereits ausser Betrieb genommenen und stillgelegten Zivilschutzanlage (SanHist mit 

180 Liegeplätzen) ist veraltet und entspricht in seiner heutigen Bausubstanz nicht 

mehr einem modernen und adäquaten Betriebsgebäude. Es besteht an diversen 
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Bauteilen ein erheblicher Unterhaltsstau. Für die Instandhaltung und Gewährung 

des Weiterbestands dieses Gebäudes, namentlich der Erdbebenertüchtigung, wären 

erhebliche Unterhaltsaufwendungen erforderlich. 

 

Mit dem am 17. November 2019 bewilligten Ausführungskredit für den Bau eines 

neuen Feuerwehr- und Werkgebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle wird die 

Feuerwehr Zumikon voraussichtlich im Winter 2021/2022 umziehen und ihr neues 

"Feuerwehrdepot" im Schwäntenmos beziehen können. Früh stand fest, dass das 

alte Feuerwehrgebäude für die Gemeinde keine Aufgabe mehr zu erfüllen hat und 

nicht für einen anderen Zweck weiterverwendet werden wird. Die Mietverträge der 

fünf Dienstwohnungen laufen per 31. März 2022 aus, bzw. sind per gleichem Datum 

gekündigt. Gegen diese Kündigungen sind keine Rekurse eingegangen; sie sind so-

mit rechtskräftig.  

   

Erwägungen  Der Gemeinderat hat in sorgfältiger Abwägung die Möglichkeiten einer Veräusse-

rung resp. einer Baurechtsabgabe geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass ein 

Verkauf an den Meistbietenden, die einzig richtige Entscheidung darstellt. Insbeson-

dere soll mit dem Verkaufserlös die Investition des neuen und sich bereits im Bau 

befindlichen Feuerwehr- und Werkgebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle 

quer finanziert werden. Dies entspricht auch der Absicht, welche der Gemeinderat 

bereits bei der Begründung des entsprechenden Baukredits vom 17. November 

2019, erklärt hat. 

 

Würde der Verkauf Mettelacher 5 nicht umgesetzt, so müsste der Neubau fremdfi-

nanziert werden. Dies ergibt sich aus dem Finanzplan 2020 bis 2024 der Gemeinde 

Zumikon. Die Fremdverschuldung würde per 2021 auf voraussichtlich CHF 19 Mio. 

ansteigen. Vor dem Hintergrund der geplanten Grossinvestitionen (Gemeinschafts-

zentrum, Dorfplatz, Tiefgarage) in den kommenden Jahren, die teilweise ebenfalls 

fremdfinanziert werden müssen, ist von einer weiteren Fremdverschuldung ohne ge-

genläufige Steuererhöhung abzuraten.  

 

Verkaufswert 

 

Für die Ermittlung des Verkaufswerts wurde eine Verkehrswertschätzung der Zür-

cher Kantonalbank in Auftrag gegeben. Der beantragte Mindestverkaufspreis ent-

spricht dabei der genannten Verkehrswertschätzung. Durch ein Bieterverfahren an 

den Meistbietenden hofft der Gemeinderat einen noch höheren Verkaufspreis zu er-

zielen. Der neue Eigentümer kann das Grundstück im Rahmen der gültigen Bau- 

und Zonenordnung bebauen, wobei der Gemeinderat als Baubehörde das Baupro-

jekt zu bewilligen hat. 
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Baurechtsabgabe 

 

Auf die Abgabe im Baurecht wird bewusst verzichtet. Der zu erwartende Baurechts-

zins hätte die Neubaukosten erst nach über 70 Jahren amortisiert, womit ein länger-

fristiger Schuldenaufbau für die Finanzierung des Neubaus notwendig wäre. 

 

Ebenfalls in Erwägung gezogen hat der Gemeinderat, dass die Gemeinde bereits 

verschiedene andere Grundstücke für Wohnungen auf Baurechtsland zur Verfügung 

stellt oder stellen wird. Vor dem Hintergrund des Projekts Chirchbüel, mit einer Bau-

rechtsabgabe von 6'673 m2 zu einem stark reduzierten Landwert für kostengünstige 

Familienwohnungen, dem Projekt Farlifang, mit einer Baurechtsabgabe für Senio-

renwohnungen, sowie den bestehenden Baurechtsabgaben für genossenschaftliche 

Wohnungen an die WGZ, steht für den Gemeinderat beim Grundstück Mettelacher 5 

der Verkauf und somit die Finanzierung des Neubaus und die Verhinderung eines 

langfristigen Schuldenaufbaus zu Lasten der kommenden Generationen im Fokus. 

   

Weiteres Vorgehen   Mit der Zustimmung der Gemeindeversammlung zum Verkauf der Liegenschaft Met-

telacher 5 an den Meistbietenden, wird die Gemeinde ein Bieterverfahren organisie-

ren. Der Verkauf wird nur vollzogen, wenn der Mindestverkaufspreis von CHF 8,7 

Mio. erzielt wird. 

   

Empfehlung 

 

 Mit dem Verkauf des bisherigen Feuerwehrgebäudes am Mettelacher 5, löst der Ge-

meinderat sein Versprechen, den Bau des neuen Feuerwehr- und Werkgebäudes 

mit integrierter Altstoffsammelstelle, in grossen Teilen querfinanzieren zu wollen, 

ein. Der Verkaufserlös von mindestens CHF 8,7 Mio. soll als Entlastung der Baukos-

ten für das neue Feuerwehr- und Werkgebäude mit integrierter Altstoffsammelstelle 

eigesetzt werden. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbür-

gern deshalb, der Querfinanzierung des sich im Bau befindlichen Neubaus im 

Schwäntenmos zuzustimmen. 

   

Referent  Vorsteher Finanzen André Hartmann 

   

  Zumikon, 29. September 2020 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Jürg Eberhard  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

   

In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 29. September 2020 (GR 2020-158), 

• Protokollauszug Gemeinderat vom 15. September 2020 (GR 2020-150). 
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Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann) 

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Punkte des Geschäfts. Nach 

der Fertigstellung des Neubaus im Schwäntenmos wird auch das bisherige Feuerwehrgebäude am Mettela-

cher nicht mehr benötigt. Das Grundstück an bester Wohnlage im Dorfzentrum umfasst rund 2'700 m2. Die 

Verkehrswertschätzung der ZKB ergab einen Wert von CHF 8,7 Mio. Darin enthalten ist der Landwert abzü-

glich Abbruchkosten von CHF 0,8 Mio. die hauptsächlich für die stillgelegte Zivilschutzanlage im Unterge-

schoss anfallen. Das bedeutet, dass die Gemeinde keine Abbruchkosten bezahlt und damit keine negativen 

Überraschungen beim Abbruch auf die Gemeinde zukommen können, was bei den massiven Mauern der 

Zivilschutzanlage durchaus möglich wäre. Durch den Verkauf kann der Feuerwehr-Anteil des Neubaus zu 

137 % refinanziert werden, der gesamte Neubau zu 69 %. Bei der Abgabe im Baurecht und einem daraus zu 

erwartenden Ertrag von ca. CHF 164'000.00 pro Jahr wäre der Neubau erst in 77 Jahren abbezahlt. Zudem 

hat die Gemeinde bereits etliche Grundstücke im Baurecht abgegeben; auch beim Chirchbüel- oder dem 

Farlifang-Projekt steht jeweils eine Abgabe im Baurecht im Vordergrund. Deshalb möchte der Gemeinderat 

am Verkauf festhalten, wie er dies bereits im Beleuchtenden Bericht zum Neubau Schwäntenmos festgehal-

ten hatte. Es geht dabei auch darum, einen langfristigen Schuldenaufbau zu Lasten der nachfolgenden Ge-

nerationen zu verhindern. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Verkauf zuzustim-

men.  

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born) 

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erklärt, dass der Verkauf der Liegenschaft Mettela-

cher 5 finanzpolitisch sinnvoll ist, da mit dem Erlös zu einem grossen Teil der Bau des neuen Feuerwehr- 

und Werkgebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle im Schwäntenmos querfinanziert werden kann. Zu-

dem kann damit der Fremdkapitalbestand vor den grossen Investitionen, die für die nächsten Jahre geplant 

sind (Gesamterneuerung Gemeinschaftszentrum, Neugestaltung Dorfplatz, Sanierung Tiefgarage), auf ein 

angemessenes Mass reduziert werden. Der Minimalverkaufspreis von CHF 8,7 Mio. ist gut fundiert. Die RPK 

beantragt der Gemeindeversammlung, dem Verkauf der Liegenschaft Mettelacher 5 zuzustimmen.  

 

Diskussion 

Hans Gattiker möchte wissen, ob bezüglich Feuerwehrgebäude Verhandlungen mit Wohnbaugenossen-

schaften stattgefunden haben und ob diese nicht am Grundstück interessiert seien.  

 

Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht weist darauf hin, dass die Aufnahme von Verhandlungen vor 

einem Entscheid des Souveräns nicht statthaft gewesen wäre. Da er selber von Amts wegen im Vorstand 

der Wohnbaugenossenschaft Zumikon (WGZ) sei, habe er das Thema dort aber mal eingebracht. Die Preis-

vorstellung würde aber die Möglichkeiten der WGZ deutlich übersteigen. Wegen der attraktiven Lage des 

Grundstücks könne der Landpreis nicht allzu tief angesetzt werden. 

 

Peter Nater erkundigt sich, ob auch Überlegungen angestellt wurden, ob das Feuerwehrgebäude als Zwi-

schennutzungs-Möglichkeit für den Umbau des Gemeinschaftszentrums in Frage kommen könnte. 

 

Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht erläutert, dass Überlegungen zum Bedarf für Zwischennutzun-

gen in der Tat angestellt wurden. Die zeitliche Lücke bis zur effektiven Sanierung des Gemeinschaftszent-

rums (GZ) wurde aber als zu gross beurteilt. Die Refinanzierung des Neubaus im Schwäntenmos soll mög-

lichst zeitnah erfolgen. Der Umbau GZ könne im besten Fall ab 2024/2025 erfolgen, was ein Zuwarten mit 
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dem Verkauf bis mindestens 2026 oder 2027 bedeuten würde. In der Zwischenzeit würden durch den Unter-

halt der Liegenschaft aber hohe Kosten entstehen. Aus finanzpolitischen Gründen werde deshalb ein frühe-

rer Verkauf bevorzugt.  

 

Abstimmung 

Der Ermächtigung des Gemeinderats zur Veräusserung des Grundstücks Mettelacher 5 (Feuerwehrge-

bäude) wird, durch Handerheben, mit grosser Mehrheit, zugestimmt.  
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 28. November 2020. 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 4  

0.12.11 

 Inlandhilfe und Not-/Soforthilfe. Festlegen der Beiträge für drei Jahre. 

   

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. Die Beiträge für finanzielle Unterstützungsleistungen werden wie folgt festge-

setzt: 

Inlandhilfe CHF 50'000.00, 

Not-/Soforthilfe CHF 25'000.00. 

 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, diese zweckgebundenen Mittel zur Finanzie-

rung von wirksamen Hilfsmassnahmen im In- und Ausland einzusetzen.  

 

3. Die neue Regelung tritt per 1. Januar 2021 in Kraft und gilt für drei Jahre. Da-

nach muss sie zur Neubeurteilung wiederum dem Souverän vorgelegt werden.  

 

4. Dieser Beschluss ersetzt den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 

11. Dezember 2017." 

   

 

Kurzfassung 

  

Die Beiträge, welche die Gemeinde jedes Jahr für finanzielle Unterstützung 

von speziellen Projekten in finanziell schlecht-gestellten Schweizer Gemein-

den, für gemeinnützige Institutionen und Hilfs-Organisationen sowie für Not-/ 

Soforthilfe einsetzt, sollen unverändert beibehalten werden. Damit steht wei-

terhin ein Betrag von total CHF 75'000.00 zur Verfügung. Dieser Betrag teilt 

sich auf in CHF 50'000.00 für Inlandhilfe und in CHF 25'000.00 für Not-/Sofort-

hilfe. Mit diesen Beträgen ist eine grosszügige Unterstützung von bedürftigen 

Gemeinden und gemeinnützigen Institutionen möglich.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 
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Erläuterungen 

Ausgangslage 

 Die Ausrichtung von Beiträgen an andere Schweizer Gemeinden und gemeinnützige 

Hilfsinstitutionen im In- und Ausland hat in Zumikon Tradition. Die Gemeindever-

sammlung hatte erstmals im Jahr 1983 einen fixen, jährlich wiederkehrenden Betrag 

zu diesem Zweck bewilligt. Am 25. September 2001 genehmigte der Souverän eine 

Regelung von jährlich je CHF 150'000.00 für Unterstützungsleistungen im Inland 

bzw. im Ausland. Zusätzlich wurde ein Betrag von jährlich CHF 50'000.00 für Sofort- 

bzw. Nothilfe in Katastrophenfällen in das Budget eingestellt.  

 

Am 11. September 2011 hatte der Gemeinderat der Gemeindeversammlung erst-

mals einen Antrag zur Reduktion der jährlich ausbezahlten Leistungen unterbreitet. 

Der Gesamtbetrag sollte von total CHF 350'000.00 auf CHF 150'000.00 reduziert 

werden. An der Gemeindeversammlung wurde der Antrag des Gemeinderats mit ei-

ner deutlichen Mehrheit abgelehnt; die Beiträge wurden unverändert beibehalten 

und weiterhin ausbezahlt.  

 

Aufgrund der intensiven Sparbemühungen im Rahmen des "Finanzprogramms 

2015+" unterbreitete der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 9. Dezem-

ber 2014 erneut einen Antrag zur Reduktion der jährlichen Beiträge für die Inland- 

und Auslandhilfe. Die Reduktion der Beiträge von total CHF 350'000.00 auf neu 

CHF 175'000.00 wurde antragsgemäss gutgeheissen und die Laufzeit auf vorläufig 

drei Jahre beschränkt.  

 

Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017, 

aufgrund der anhaltenden Sparbemühungen die Beiträge wiederum neu festzulegen 

und von CHF 175'000.00 auf CHF 75'000.00 zu reduzieren. Der Betrag sollte sich 

neu auf CHF 50'000.00 für Inlandhilfe und CHF 25'000.00 für Not-/Soforthilfe auftei-

len. Der Beitrag von CHF 75'000.00 für die Auslandhilfe wurde gestrichen und die 

Inlandhilfe um CHF 25'000.00 reduziert. Der Antrag wurde von der Gemeindever-

sammlung, für eine begrenzte Laufzeit von wiederum drei Jahren, angenommen. 

 

Da die dreijährige Frist Ende 2020 ausläuft, stellt der Gemeinderat der Gemeinde-

versammlung vom 28. November 2020 erneut einen Antrag bezüglich der Ausrich-

tung von Beiträgen für die Inlandhilfe und die Not-/Soforthilfe.  

   

Ausgerichtete 

Beiträge in den 

letzten Jahren 

 Die in den letzten drei Jahren angewandte Regelung hat sich bewährt. Der für die 

Inlandhilfe zur Verfügung stehende Betrag konnte jeweils sinnvoll eingesetzt wer-

den. Oftmals konnten sogar Institutionen in der unmittelbaren Nähe berücksichtigt 

werden (z. B. Martin Stiftung, Erlenbach; Selbsthilfecenter.ch, Zürich; Stiftung Kin-

der- und Jugendmuseum, Zumikon, Insieme Zürich).  

 

Allfällige Unterstützung für Not- und Soforthilfe wurde zurückhaltend geleistet (z.B. 

Tsunami Indonesien, Flüchtlinge Bangladesh, Zyklon Mosambik, Hurrikan Bahamas 

etc.) und abwechselnd für verschiedene Hilfswerke ausgerichtet; teilweise wurde der 

zur Verfügung stehende Betrag nicht vollständig ausgeschöpft 

   



 

  Protokoll Gemeindeversammlung vom 28. November 2020 461 

Beibehaltung der  

Beiträge 

 Aus den genannten Gründen schlägt der Gemeinderat die Beibehaltung der bisheri-

gen Beiträge vor. Eine weitere Reduktion der Beiträge drängt sich derzeit nicht auf. 

Anderseits ist in Anbetracht der bevorstehenden umfangreichen Investitionen in der 

Gemeinde auch eine Aufstockung der Hilfsgelder derzeit nicht angebracht. 

 

Inlandhilfe: CHF 50'000.00 

Für verdienstvolle gemeinnützige Schweizer Organisationen oder spezifische Pro-

jekte in bedürftigen Gemeinden in anderen Kantonen soll auch weiterhin ein gewis-

ser Betrag in unveränderter Höhe zur Verteilung bereitstehen. 

 

Not-/Soforthilfe: CHF 25'000.00  

Die Not-/Soforthilfe bildet eine Möglichkeit, bei effektiven Notsituationen unbürokra-

tisch und rasch Hilfe zu leisten. Dies kann sowohl im Inland (Unwetter, Bergrutsch, 

Überschwemmungen etc.) als auch im Ausland (Erdbeben, Hungerkatastrophen, 

Tsunami etc.) der Fall sein. Auch diese Budgetposition soll deshalb unverändert bei-

behalten werden.  

 

Übersicht  

Der Vergleich in der Entwicklung der Zumiker Hilfsbeiträge über die letzten Jahre 

ergibt folgende Übersicht (alle Beträge in CHF):  

 

Verwendungszweck 
Beiträge  

2001 - 2014 

Beiträge  

2015 - 2017 

Beiträge  

2018 - 2020 

Antrag Beiträge 

 ab 2021 

Inlandhilfe 150'000.00 75'000.00 50'000.00 50'000.00 

Auslandhilfe 150'000.00 75'000.00 0.00 0.00 

Not-/Soforthilfe    50'000.00    25'000.00  25'000.00  25'000.00 

Total 350'000.00 175'000.00 75'000.00 75'000.00 

 

Für die Ausrichtung der Beiträge ab 2021 schlägt der Gemeinderat auch die unver-

änderte Beibehaltung der Laufzeit von 3 Jahren vor. 

   

Empfehlung 

 

 Trotz dem weiterhin vorhandenen Spardruck möchte der Gemeinderat an der Rege-

lung der letzten drei Jahre für die Inlandhilfe sowie die Not-/Soforthilfe festhalten. Er 

ist der Meinung, dass es einer Gemeinde wie Zumikon gut ansteht, in einem gewis-

sen vertretbaren Rahmen ein soziales Engagement an den Tag zu legen.  

 

Potentielle Einsparungsmöglichkeiten werden kontinuierlich überprüft und wenn ver-

tretbar auch realisiert. Bei den Budgetpositionen der vorliegenden finanziellen Hilfe-

leistungen erachtet der Gemeinderat eine weitere Reduktion als nicht angebracht. 

Im Vergleich zu den bis 2014 geleisteten Beiträgen von total CHF 350'000.00 konnte 

in den letzten Jahren eine Reduktion von nahezu 80 % umgesetzt werden. Diese 

Einsparungen werden mit dem heute vorliegenden Antrag auch weiterhin fortge-

setzt.  
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Referat des Gemeinderats (Gemeindepräsident Jürg Eberhard) 

Der Gemeindepräsident erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Punkte des Geschäfts. Die 

Beiträge für die Inlandhilfe sowie für die Not-/Soforthilfe wurden 2017 letztmals für drei Jahre festgelegt. Nun 

sollen die Beiträge wiederum für die nächsten drei Jahre (2021 bis 2023) fixiert werden, wobei auch bei den 

Beträgen keine Änderung erfolgen soll. In den vergangenen Jahren hat sich der Gemeinderat themenmässig 

eingeschränkt, was in einer deutlichen Reduktion der vormaligen Gesuchsflut geführt habe. Oftmals konnten 

soziale Institutionen in der Region berücksichtigt werden. Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag des Ge-

meinderats zuzustimmen.  

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born) 

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erklärt, dass die RPK nach wie vor die Auffassung 

vertritt, dass die Unterstützung von finanziell schlecht gestellten anderen Schweizer Gemeinden oder von 

gemeinnützigen Institutionen grundsätzlich nicht zu den Kernaufgaben einer Gemeinde gehört - erst recht 

nicht in Zeiten, in denen der Finanzhaushalt defizitär ist. Angesichts der langen Tradition dieser Hilfeleistun-

gen und der Reduktion auf gesamthaft CHF 75'000.00, die an der Gemeindeversammlung vom 11. Dezem-

ber 2017 beschlossen wurde, erachtet es die RPK als vertretbar, dass der Gemeinderat für weitere drei 

Jahre über diesen zweckgebundenen Betrag verfügen kann. 

Hingegen legt die RPK dem Gemeinderat nahe, bei der Ausrichtung der Hilfsbeträge konsequent karitative 

Institutionen oder Projekte zu berücksichtigen. Zudem müsse der budgetierte Betrag nicht immer und unbe-

dingt ausgeschöpft werden. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Beiträge für die Inlandhilfe 

und Not-/Soforthilfe für drei Jahre gemäss dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen. 

 

Diskussion 

Das Wort wird nicht gewünscht. 

 

Abstimmung 

Der Antrag des Gemeinderats zur Festsetzung der Beiträge für finanzielle Unterstützungsleistungen wird, 

durch Handerheben, mit zwei Gegenstimmen, genehmigt.   

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag 

zuzustimmen.  

   

Referent  Gemeindepräsident Jürg Eberhard 

   

  Zumikon, 31. August 2020 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Jürg Eberhard  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

   

In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 31. August 2020 (GR 2020-139), 

• Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017. 
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 28. November 2020 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 5  

9.4.3 

 Vorsorgewerk Zumikon. Senkung Umwandlungssatz. Erhöhung der Sparbei-

träge als flankierende Massnahme. Zustimmung. 

   

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. Für das Vorsorgewerk Zumikon werden die im Zusammenhang mit der Senkung 

des Umwandlungssatzes stehenden flankierenden Massnahmen, mit Erhöhung 

der Sparbeiträge um 2,0 Prozentpunkte ab 1. Januar 2021, genehmigt.  

 

2. Die Übernahme der Mehrkosten für den Anteil des Arbeitgebers (60 %) an der 

Erhöhung der Sparbeiträge in der Höhe von aktuell total CHF 70'000.00 wird ge-

nehmigt. Diese Kosten werden sich im Lauf der Zeit in ihrer Höhe verändern. 

 

   

 

Kurzfassung 

  

Nach dem Wechsel weg von der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zü-

rich (BVK) ist das Personal der Gemeinde Zumikon seit 2013 für die berufliche 

Vorsorge bei der PFS Vorsorgestiftung II (PFS II) angeschlossen. Der Wechsel 

hat sich ausbezahlt und das Vorsorgewerk Zumikon steht auf gesunden Füs-

sen.  

 

Nichtsdestotrotz beschäftigen die schwierigen externen Rahmenbedingungen 

die verantwortliche Vorsorgekommission seit Jahren. Sowohl das tiefe Zinsni-

veau als auch die steigende Lebenserwartung haben die Kommission gezwun-

gen, den Umwandlungssatz in den vergangenen Jahren deutlich zu senken. 

Weitere Senkungen erscheinen unausweichlich.  

 

Währenddem die bisherigen Anpassungen ausschliesslich durch das Personal 

der Gemeinde getragen wurden, wird nun beantragt, die weitere Reduktion des 

Umwandlungssatzes durch flankierende Massnahmen zu begleiten. Zu diesem 

Zweck sollen die Sparbeiträge der aktiv-versicherten Mitarbeitenden um total 2 

Prozentpunkte erhöht werden. Diese Erhöhung soll sowohl durch die Angestell-

ten (40 % bzw. Erhöhung Sparbeitrag um 0,8 Prozentpunkte) als auch durch 

die Gemeinde (60 % bzw. Erhöhung Sparbeitrag um 1,2 Prozentpunkte) getra-

gen werden. Von den gesamten Mehrkosten in der Höhe von knapp  

 

CHF 115'000.00 pro Jahr geht somit ein Anteil von ca. CHF 70'000.00 zu Las-

ten der Gemeinde.  
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Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

 

   

Erläuterungen 

Ausgangslage 

 Bis Ende 2012 war das gesamte Gemeindepersonal (Politische Gemeinde, Schulge-

meinde und Kirchgemeinde) für die berufliche Vorsorge bei der kantonalen Beam-

tenversicherungskasse (BVK) versichert. Aufgrund der massiven Unterdeckung der 

BVK mussten umfangreiche Sanierungsmassnahmen ausgearbeitet und umgesetzt 

werden. Die spezielle Situation der BVK, insbesondere die teuren und einschneiden-

den Massnahmen, haben die kommunalen Behörden bewogen, alternative Lösun-

gen für den Anschluss an eine andere Vorsorgeeinrichtung zu prüfen. Am 4. Sep-

tember 2012 hat sich die Gemeinde Zumikon anlässlich einer Mitarbeiter-Vollver-

sammlung dazu entschieden, sich aus der bisherigen Pensionskasse BVK auszu-

kaufen und zu einer anderen Vorsorgeeinrichtung zu wechseln.  

 

Mit Beschluss vom 11. September 2012 hat die Gemeindeversammlung die Ge-

meindebehörden ermächtigt, den Versicherer inskünftig selbst zu bestimmen. In der 

Folge wurde der Anschluss bei der BVK ordnungs- und fristgemäss per 31. Dezem-

ber 2012 gekündigt. Seit 1. Januar 2013 ist das Personal der Gemeinde Zumikon für 

die berufliche Vorsorge der PFS Vorsorgestiftung II (PFS II) angeschlossen. 

 

Aufgrund des Übertritts von der BVK zur PFS II musste die Unterdeckung per 

31. Dezember 2012 von rund CHF 2,5 Mio. ausfinanziert werden. Die Ausfinanzie-

rung erfolgte zur einen Hälfte durch den Arbeitgeber und zur anderen Hälfte durch 

die aktiv versicherten Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer haben den hälftigen Anteil 

des Sanierungsbeitrags während einer Dauer von fünf Jahren ausfinanziert, d.h. die 

zu leistenden zusätzlichen Sanierungsbeiträge seitens Arbeitnehmer endeten per 

31. Dezember 2018.  

 

Der Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung hat sich aus heutiger Sicht in jedem 

Fall gelohnt. Der Deckungsgrad des Vorsorgewerks Zumikon (bei der PFS II) beläuft 

sich per 30. Juni 2020 auf 118,2 %, derjenige der BVK liegt weiterhin unter 100 % 

(98,6 % per 31. Juli 2020).  

 

Während der Sanierungsdauer wurden die Vorsorgeguthaben der Aktiv-Versicher-

ten mit dem BVG-Mindestzinssatz verzinst. Die Wertschwankungsreserven konnten 

aufgebaut werden, jedoch mussten, aufgrund des tiefen Zinsniveaus und der zuneh-

menden Langlebigkeit der Rentner, bereits ab dem Jahr 2016 erste flankierende 

Massnahmen mittels Senkung des technischen Zinssatzes und des Umwandlungs-

satzes ergriffen werden. Bei jeder Senkung des Umwandlungssatzes wird auch das 

Leistungsniveau gesenkt, was zu Lasten der Arbeitnehmenden geht (die Senkung 

des Umwandlungssatzes von 6,3 % im Jahr 2015 auf 5,5 % im Jahr 2020 entspricht 

einer Reduktion der Altersrente um 12,7 %). Die technischen Anpassungen in den 

vergangenen fünf Jahren erfolgten ausschliesslich zu Lasten des Personals. 
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Zur Veranschaulichung folgende Eckdaten: 

Kalender-

jahr 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Verzinsung  

Kapital Aktiv-

Versicherte 

1,5 % 1,75 % 1,75 % 1,25 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % offen 

Umwand-

lungssatz 
6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,15 % 6,15 % 6,0 % 5,75 % 5,5 % 

Technischer 

Zinssatz 
3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,5 % 2,5 % 2,25 % 2,0 % offen 

Deckungs-

grad 
104,6 % 111,0 % 108,7 % 109,2 % 116,5 % 109,5 % 121,2 %  

 

   

Aktuelle Situation  Durch das tiefe Zinsniveau (seit 1. Oktober 2019 sogar Negativzinsen auch für insti-

tutionelle Anlager) und die steigende Lebenserwartung sind Pensionskassen (Vor-

sorgeeinrichtungen) gezwungen, den Umwandlungssatz zu senken. Der versiche-

rungstechnisch korrekte Umwandlungssatz liegt gegenwärtig, bei einer langfristigen 

Renditeannahme von 2,0 %, bei 4,8 % bis 5,0 %. Ein zu hoch angesetzter Umwand-

lungssatz führt zu Pensionierungsverlusten zu Lasten der Pensionskasse und damit 

auch zu Lasten der Aktiv-Versicherten.  

 

Steigt das Zinsniveau nicht wieder deutlich an, müssen die Vorsorgeeinrichtungen in 

grossem Umfang höhere Anlagerisiken eingehen, um die aktuell angewandten Um-

wandlungssätze zu finanzieren. Das Anlagerisiko tragen dabei Arbeitnehmer und Ar-

beitgeber, nicht aber die Rentner, welche von den zu hohen Umwandlungssätzen 

profitieren. Eine Senkung des Umwandlungssatzes ist notwendig, damit eine stetige 

Querfinanzierung von den Aktivversicherten zu den Rentenbezügern reduziert wird.  

Wird der Umwandlungssatz gesenkt und soll das Renten-Niveau konstant gehalten 

werden, kommt man nicht umhin, die Sparbeiträge von Arbeitnehmer und Arbeitge-

ber zu erhöhen.  

 

Die Höhe des Umwandlungssatzes wird im Wesentlichen durch zwei Grössen be-

stimmt: Das eine ist der sogenannte technische Zinssatz. Er bildet die zu erwar-

tende zukünftige Kapitalrente ab. Eine zweite Grösse ist die voraussichtliche, durch-

schnittliche Lebenserwartung der Rentner. Dabei gilt es allerdings, die steigende Le-

benserwartung zu berücksichtigen.  

 

Ein korrekter technischer Zinssatz hat Auswirkung auf den Umwandlungssatz, wes-

halb eine Senkung des Umwandlungssatzes nach einer Senkung des technischen 

Zinssatzes möglichst zeitnah erfolgen sollte. Bei der PFS II gelangt derzeit ein tech-

nischer Zinssatz von 2,0 % zur Anwendung. Basierend auf diesem technischen 

Zinssatz liegt der 'korrekte' Umwandlungssatz bei rund 5,0 % anstatt dem aktuell an-

gewandten Satz von 5,5 % beim Vorsorgewerk Zumikon.  
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Vorgeschlagene 

 Lösung 

 Die Vorsorgekommission Zumikon hat ab April 2018 gemeinsam mit einem unab-

hängigen Berater und Pensionskassenexperten mögliche Varianten erarbeitet, um 

der aktuellen Entwicklung entgegenzuwirken. Die Kommission hat schliesslich im 

Herbst 2019 entschieden, den Umwandlungssatz ab 1. Januar 2021schrittweise um 

jährlich 0,1 Prozentpunkte bis auf 5,0 % per 1. Januar 2025 zu senken. Um das 

Renten-Niveau auf dem bestehenden Level halten zu können, hat die Kommission 

weiter entschieden, ab 1. Januar 2021 flankierende Massnahmen zu ergreifen und 

die Sparbeiträge um insgesamt 2 Prozentpunkte zu erhöhen. Der Erhalt des Ren-

ten-Niveaus ist nur bei kompletten 40 Beitragsjahren gegeben. Diese Erhöhung soll 

sowohl von Arbeitnehmerseite (AN; 0,8 Prozentpunkte) als auch von Arbeitgeber-

seite (AG; 1,2 Prozentpunkte) getragen werden, im Verhältnis der Aufteilung der bis-

herigen ordentlichen Sparbeiträge (40 % zu 60 %).  

 

Bisher Erhalt Leistungsziel ab 2021 (+ 2,0 %) 

Alter AN AG Total Alter AN AG Total 

25-27 4,8 % 7,2 % 12,0 % 25-27 5,6 % 8,4 % 14,0 % 

28-32 6,0 % 9,0 % 15,0 % 28-32 6,8 % 10,2 % 17,0 % 

33-37 7,2 % 10,8 % 18,0 % 33-37 8,0 % 12,0 % 20,0 % 

38-42 8,0 % 12,0 % 20,0 % 38-42 8,8 % 13,2 % 22,0 % 

43-52 8,8 % 13,2 % 22,0 % 43-52 9,6 % 14,4 % 24,0 % 

53-62 9,6 % 14,4 % 24,0 % 53-62 10,4 % 15,6 % 26,0 % 

63-65 7,2 % 10,8 % 18,0 % 63-65 8,0 % 12,0 % 20.0 % 

 

Aus der Erhöhung der Sparbeiträge um 2 Prozentpunkte resultieren geschätzte Kos-

ten von jährlich ca. CHF 115'000.00. Gemäss der obigen Aufteilung ergibt dies eine 

Kostenlast für die Arbeitgeberseite per 1. Januar 2021 von knapp CHF 70'000.00 

pro Jahr. Die Höhe dieser Summe ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie 

z.B. der Entwicklung der Besoldungen, der Anzahl Mitarbeitenden sowie deren Al-

tersstruktur und wird in den kommenden Jahren laufend leicht variieren.  

 

Finanzierung Erhöhung Sparbeiträge Zusätzliche Kosten/Jahr 

60 % z.L. Arbeitgeber (AG) 1,2 % CHF   69'000.00 

40 % z.L. Arbeitnehmer (AN) 0,8 % CHF   46'000.00 

Total (100 %) 2,0 % CHF 115'000.00 
 

   

Entscheid- 

Kompetenz  

 Die Vorsorgekommission wird gemäss der aktuellen Gemeindeordnung seit 1. Ja-

nuar 2018 als untergestellte Kommission geführt. Die Kompetenz zur Anpassung 

bzw. Senkung des Umwandlungssatzes liegt gemäss Aufgaben-Delegation durch 

den Gemeinderat in der Kompetenz der Kommission. Änderungen am Vorsorge-

plan, welche zu Mehrkosten für den Arbeitgeber führen, bedingen die Zustimmung 

des Gemeinderats. Da es sich bei den Mehrkosten um wiederkehrende Kosten von 
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über CHF 40'000.00 handelt, ist das Geschäft gemäss Art. 18 Ziff. 6 Gemeindeord-

nung (GO) den Stimmberechtigten vorzulegen. Im Budget 2021 sind die zusätzli-

chen Kosten von CHF 70'000.00 eingestellt.  

   

Empfehlung 

 

 Die seit einigen Jahren anhaltenden Entwicklungen am Finanzmarkt (tiefes Zinsni-

veau bzw. Negativzinsen) sowie die demografischen Entwicklungen in der Bevölke-

rungsstruktur (steigende Lebenserwartung) lassen im Bereich der beruflichen Vor-

sorge eine fortschreitende Senkung des Umwandlungssatzes als unumgänglich er-

scheinen. In den Jahren 2015 bis 2020 wurde der Umwandlungssatz in mehreren 

Schritten von 6,3 % auf aktuell 5,5 % reduziert. Diese Reduktion entspricht einer 

Einbusse bei der Altersrente um ca. 12,7 %. Im gleichen Zeitraum wurde auch der 

ausgerichtete Zinssatz, analog zum BVG-Mindestzinssatz, stetig reduziert. Diese 

technischen Anpassungen in den vergangenen fünf Jahren wurden ausschliesslich 

durch die angestellten Mitarbeitenden getragen.  

 

Für die weitere, nachhaltige Reduktion des Umwandlungssatzes von 5,5 % auf 

5,0 % werden erstmals flankierende Massnahmen beantragt. Durch dieses Vorge-

hen wird ein korrekter Umwandlungssatz erreicht, der eine Querfinanzierung von 

Aktiv- und Passiv-Versicherten verhindert und die Wertschwankungsreserven auf-

grund ausbleibender Pensionierungsverluste schont. Auf der anderen Seite können 

die Renten für die Mitarbeiter auf dem heutigen Niveau gehalten werden, so dass 

die Gemeinde im Vergleich zu anderen Gemeinwesen ein attraktiver Arbeitgeber 

bleibt.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die flankie-

renden Massnahmen zu Gunsten des Vorsorgewerkes Zumikon, welche im Zusam-

menhang mit der Senkung des Umwandlungssatzes stehen, zu genehmigen. 

   

Referent  Vorsteher Finanzen André Hartmann  

   

  Zumikon, 29. September 2020 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Jürg Eberhard  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

   

In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 29. September 2020 (GR 2020-166), 

• Protokollauszug Gemeinderat vom 31. August 2020 (GR 2020-142), 

• Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 11. September 2012. 



 

  Protokoll Gemeindeversammlung vom 28. November 2020 468 

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann) 

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des ersten Ge-

schäfts. Das Vorsorgewerk Zumikon besteht seit 1. Januar 2013, als die Gemeinde aus der Beamtenversi-

cherungskasse des Kantons (BVK) ausgetreten ist. Es handelt sich dementsprechend um eine junge und 

gesunde Institution. Da die vormaligen Rentner bei der BVK verblieben sind, beziehen aktuell lediglich 19 

Rentner Leistungen. Demgegenüber stehen 120 Aktiv-Versicherte von Verwaltung, Schule, Chinderhuus 

und Freizeitzentrum. Der Deckungsgrad lag per Ende September bei rund 120 %, das Vorsorgevermögen 

bewegt sich bei knapp CHF 27 Mio.  

Die Rahmenbedingungen für Pensionskassen sind im Moment eher schwierig. Das Tief- bzw. Negativ-Zins-

Umfeld einerseits wie auch die Langlebigkeit der Bevölkerung anderseits machen es jedem Vorsorgewerk 

schwierig, positive Zahlen auszuweisen. Infolgedessen musste der Umwandlungssatz von 6,3 % (2013) auf 

5,5 % (2020) gesenkt werden. Nun stehen weitere Senkungen bis auf 5,0 % bis 2025 bevor. Die bisherigen 

Senkungen bedeuten bei den Angestellten eine Renteneinbusse 12,7 %. Die Mitarbeitenden haben diese 

Massnahmen bisher ausschliesslich selbst getragen; einerseits durch die erwähnte Renteneinbusse, ander-

seits durch die bisherigen Verzinsungen lediglich zum BVG-Mindestzinssatz.  

Um die Auswirkungen der neuerlichen Senkung des Umwandlungssatzes zu mildern, hat der Gemeinderat 

flankierende Massnahmen, in Form einer Erhöhung der Sparbeiträge von Arbeitgeber (1,2 Prozentpunkte) 

und Arbeitnehmer (0,8 Prozentpunkte) beschlossen. Die entsprechenden Kosten von jährlich wiederkehrend 

knapp CHF 70'000.00 müssen durch die Gemeindeversammlung genehmigt werden. Die Arbeitnehmenden 

leisten selber ebenfalls höhere Beiträge im Umfang von insgesamt CHF 46'000.00. Durch die vorgeschla-

gene Massnahme ist es möglich, das Rentenniveau zu halten, sofern eine angestellte Person die vollen 40 

Jahre die höheren Beiträge leistet.  

Mit diesem Vorgehen soll auch die Umverteilung von den Aktiv-Versicherten zu den Pensionierten gestoppt 

werden. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung die Zustimmung zum Geschäft. 

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)  

Die RPK begrüsst die Absicht der Vorsorgekommission, den Umwandlungssatz in den Jahren 2021 bis 2025 

sukzessive von 5,5 % auf 5 % zu senken. Sie ist aber der Auffassung, dass die geplanten flankierenden 

Massnahmen unter finanzpolitischen Aspekten nicht notwendig sind. Zum einen liegt der Umwandlungssatz 

von 5 %, der innerhalb der nächsten fünf Jahre angestrebt wird, im Rahmen des Durchschnittlichen, auch im 

Vergleich mit namhaften grösseren Unternehmen in der Privatwirtschaft, zum andern verfügt das Vorsorge-

werk Zumikon über einen hohen Deckungsgrad von 118,2 % (30. Juni 2020), inzwischen scheinbar sogar 

noch höher. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dieses Geschäft abzulehnen. 

 

Diskussion 

Vorsteher Finanzen André Hartmann weist darauf hin, dass der Deckungsgrad im März 2020 zwischenzeit-

lich auf knapp 109 % abgesackt ist, sich jetzt glücklicherweise aber sehr rasch wieder erholt habe. Das zeige 

aber, wie schnell es gehen könne. Die aktuell tiefe Zahl von 19 Rentnern könne sich zukünftig aufgrund der 

Umstände nur noch nach oben entwickeln.  

 

Michael Biro erklärt, dass die flankierenden Massnahmen vielleicht nicht zwingend seien, anderseits aber 

eine Investition in die Mitarbeitenden immer gut sei. Auf der Gemeinde sei ein gutes Team an der Arbeit. Im 

Vergleich dazu sei ein Promille des Personalaufwands kaum der Rede wert. Er beantragt der Gemeindever-

sammlung Zustimmung zum Antrag.  
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Abstimmung 

Der Antrag des Gemeinderats zur Erhöhung der Sparbeiträge um 2,0 Prozentpunkte ab 1. Januar 2021 und 

die damit verbundenen Kosten der Gemeinde wird, durch Handerheben, mit 63 Ja-Stimmen zu 24 Nein-

Stimmen, genehmigt.  
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 28. November 2020 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 6  

1.4.1 

 Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen. Totalrevision.  

Genehmigung. 

   

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. Der Totalrevision der Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof bzw. 

dem Erlass der neuen Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 

(FBVO) wird zugestimmt.  

 

2. Die neue FBVO tritt nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung 

sowie dem Eintritt der Rechtskraft, voraussichtlich per 1. Januar 2021, in Kraft.  

   

 

Kurzfassung 

  

Die gegenwärtig gültige "Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof" 

stammt aus dem Jahr 1970 und ist damit 50 Jahre alt. Damit entspricht sie 

nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen. Aus diesem 

Grund wurde die Verordnung einer Totalrevision unterzogen.  

 

Mit der heute vorliegenden neuen "Verordnung über das Friedhofs- und Be-

stattungswesen" (FBVO) wurde ein zeitgemässer Erlass geschaffen, der so-

wohl entschlackt wurde aber auch die heutige Gesetzgebung berücksichtigt. 

Inhaltlich wurden keine relevanten Änderungen vorgenommen. Eine Vorprü-

fung bei der kantonalen Gesundheitsdirektion hat ergeben, dass die neue 

FBVO allen gesetzlichen Vorgaben entspricht.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

 

   

Erläuterungen 

Ausgangslage 

 Die gegenwärtig gültige "Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof" 

wurde an der Gemeindeversammlung vom 17. März 1970 festgesetzt und durch die 

Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich am 9. April 1970 genehmigt. Das mittler-

weile 50-jährige Dokument entspricht nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und 

Anforderungen, weshalb bereits im Jahr 2017 im Grundsatz entschieden wurde, 

diese Verordnung einer Totalrevision zu unterziehen.  
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Grundsätzliches  

und gesetzliche  

Grundlagen 

 In der neuen "Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen" (FBVO) wer-

den die Formalitäten, Zuständigkeit und Verantwortlichkeiten bei Bestattungen gere-

gelt. Sie enthält auch die generellen Regelungen zur Benützung des Friedhofs, zu 

den verschiedenen Grabarten und Grabmälern sowie die dazugehörigen Details.  

 

Das Friedhofs- und Bestattungswesen im Kanton Zürich stützt sich im Wesentlichen 

auf das kantonale Gesundheitsgesetz (GesG) sowie vor allem auf die kantonale Be-

stattungsverordnung (BesV) vom 20. Mai 2015 (Inkraftsetzung per 1. Januar 2016). 

In der BesV wird u.a. festgehalten, dass die Politischen Gemeinden für das Bestat-

tungswesen in den Gemeinden zuständig sind. Sie enthält diverse neue Bestimmun-

gen, welche nun auch auf Gemeinde-Ebene umgesetzt werden sollen.  

 

Gemäss Art. 15 Gemeindeordnung (GO) ist die Gemeindeversammlung zuständig 

für den Erlass und die Änderung von wichtigen Rechtssätzen. Sie ist damit auch zu-

ständig für die Genehmigung der Totalrevision der FBVO.  

   

Vorgehen  Ausgelöst durch den Erlass der neuen kantonalen BesV, hat sich gezeigt, dass die 

alte kommunale Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof 50 Jahre nach 

deren Erlass nicht mehr zeitgemäss ist. Diverse Bestimmungen sind überholt, an-

dere widersprechen übergeordneten Erlassen und wieder andere passen schlicht 

nicht mehr in die heutige Zeit. Es musste auch festgestellt werden, dass in der bis-

herigen Verordnung aus heutiger Sicht diverse Regelungslücken bestanden, die in 

einem neuen Erlass abgedeckt werden wollten. 

 

Die Abklärungen ergaben sehr rasch, dass den Anforderungen an einen neue FBVO 

mit einer Teilrevision nicht Genüge getan werden kann, sondern dass eine Totalrevi-

sion erforderlich sein wird. In der Folge wurde in enger Zusammenarbeit von ver-

schiedenen Ressorts, sowie unter Vergleich mit analogen Verordnungen aus ande-

ren Zürcher Gemeinden, eine neue Verordnung erstellt.  

 

Da es sich wie vorerwähnt um eine Totalrevision handelt, sind die Änderungen na-

turgemäss sehr vielfältig und umfassend und können hier nicht im Detail aufgeführt 

werden. Es war notwendig, praktisch sämtliche bisherigen Bestimmungen auf eine 

neue Basis zu stellen. Gänzlich neue Bestimmungen von wesentlicher inhaltlicher 

Relevanz wurden aber keine aufgenommen. Darüber hinaus kann eine Besitz-

standsgarantie gewährt werden, z.B. in Bezug auf Grabmäler, Bepflanzungen etc., 

d.h. bestehende Verträge werden unverändert fortgeführt. 

 

Die neue Verordnung wurde im Sommer 2019 mit den Vertretern von reformierter 

und römisch-katholischer Kirche besprochen und in der Folge noch einzelne gering-

fügige Änderungen vorgenommen. Im Herbst 2019 wurde die neue FBVO für eine 

Überprüfung der kantonalen Gesundheitsdirektion zugestellt. Die von dieser Seite 

eingebrachten Hinweise und Änderungsvorschläge wurden einzeln überprüft und 
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beurteilt und wo angebracht oder notwendig ebenfalls noch in die FBVO eingearbei-

tet. Das Resultat ist eine neue, moderne Verordnung, die den gestellten Anforderun-

gen entspricht.  

   

Gebühren  Die Grundsätze der Gebührenerhebung sind in der Gebührenverordnung (GebVO) 

vom 11. Dezember 2017 festgehalten. Dort ist dem Friedhofswesen unter Ziffer 2.5 

(Art. 25 und 26) ein eigenes Kapitel gewidmet. Im zugehörigen Gebührentarif (bzw. 

"Anhang zum Gebührenreglement") wird für die Festlegung der Gebühren auf die 

alte Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof verwiesen.  

 

In der neuen FBVO wird in Art. 2 direkt auf die Gebührenverordnung bzw. den Ge-

bührentarif verwiesen. In den nächsten Wochen wird der Gebührentarif dahinge-

hend ergänzt, dass dort die einzelnen konkreten Gebühren im Detail aufgeführt wer-

den. Dabei wird eine moderate Anpassung der Gebühren angestrebt. Die heutigen 

Ansätze werden seit Jahren unverändert erhoben und sind, ebenso wie die alte Ver-

ordnung, nicht mehr zeitgemäss und auch nicht mehr kostendeckend. Die konkrete 

Festlegung der Gebühren liegt in der Kompetenz des Gemeinderats. 

   

Inkraftsetzung  Nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung und dem Eintritt der 

Rechtskraft wird die neue FBVO in Kraft treten. Sofern gegen den Entscheid der Ge-

meindeversammlung kein Rekurs ergriffen wird, wird dies per 1. Januar 2021 der 

Fall sein. Sollte ein Rekurs erhoben werden, bestimmt der Gemeinderat den Zeit-

punkt des Inkrafttretens.  

   

Empfehlung 

 

 Durch die Totalrevision ist mit der neuen Verordnung über das Friedhofs- und Be-

stattungswesen (FBVO) ein moderner Erlass entstanden, der den aktuellen Gege-

benheiten entspricht und wieder vollumfänglich den gesetzlichen Voraussetzungen 

entspricht. In einer zeitgemässen Form werden sämtliche Belange im Zusammen-

hang mit der Nutzung des Friedhofs, inkl. den verschiedenen Grabarten und Details 

zu den Grabmälern sowie die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Zusam-

menhang mit Bestattungen geregelt. Mit der Überarbeitung wurde inhaltlich kein 

Neuland betreten; im Wesentlichen wurden die bisherigen Regelungen aktualisiert, 

neu formuliert und in gut verständlicher Form festgehalten.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die totalrevi-

dierte Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (FBVO) zu genehmi-

gen. 

   

Referent  Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht 

   

  Zumikon, 29. September 2020 
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Referat des Gemeinderats (Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht) 

Der Vorsteher Liegenschaften erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Punkte des Geschäfts. 

Gleich zu Beginn macht er darauf aufmerksam, dass der Gemeinderat vor knapp zwei Wochen noch eine 

Änderung an der FBVO vorgenommen habe. So wurde ein zusätzlicher Artikel zur Regelung der Ruhezeiten 

eingefügt. Der einzige Unterschied zur für die Gemeindeversammlung aufgelegten Verordnung sei die Ruhe-

frist von 25 Jahren (statt 20 Jahren) für Erdbestattungen von Erwachsenen. Dies bedeute somit eine Beibe-

haltung der heute in der alten Verordnung statuierten Ruhefristen. Im Übrigen handle es sich bei der Revi-

sion vorwiegend um eine Anpassung an übergeordnetes Recht sowie an die heutigen Gegebenheiten. Es 

gibt eine Besitzstandsgarantie für frühere Bestattungen. Die Gebühren werden separat geregelt und in der 

nächsten Zeit noch etwas angepasst. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die neue 

FBVO zu genehmigen.  

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born) 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) verzichtet auf eine inhaltliche Stellungnahme, da sie für ein sol-

ches Geschäft ohne massgebliche finanzielle Tragweite nicht zuständig ist. 

 

Diskussion 

Das Wort wird nicht gewünscht. 

 

Abstimmung 

Dem Antrag des Gemeinderats zur Totalrevision der Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof 

wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimme, zugestimmt.  

 

  

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Jürg Eberhard  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

   

In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 29. September 2020 (GR 2020-155). 

• Neue Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (FBVO), vom 

28. November 2020. 

• Bisherige Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof, vom  

17. März 1970. 
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Schluss der Versammlung 

Die Gemeindeversammlung erhebt keine Einwände gegen die Geschäftsführung. Sie nimmt Kenntnis von 

der Rechtsmittelbelehrung über die Auflage und für die Anfechtung des Protokolls und zur Anfechtung der 

gefassten Beschlüsse. 

 

 

Für die Richtigkeit: 

 

 

Jürg Eberhard Thomas Kauflin 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 

 


